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IBef('irderungen
und Mutationen

Werner Keller

Auf 1. Juli 1982 tritt die neue Verordnung iiber die
Beforderungen und Mutationen in der Armee in
Kraft. Die wesentlichsten Neuerungen in bezug
auf Offiziere sind hier aufgefiihrt. ewe

1 Die neue Verordnung

Die Ausbildungsmethoden einer modernen Armee wer-
den stidndig neuen Erkenntnissen und erweiterten Anforde-
rungen angepasst. Das bedingt, dass auch die rechtlichen
Grundlagen fiir das Beférderungswesen von Zeit zu Zeit auf
die neuen Verhiltnisse ausgerichtet werden miissen. Seit
Jahren bestand zudem ein Bediirfnis, die Beférderungsver-
ordnung materiell und formell von Grund auf neu zu gestal-
ten, um dem Beniitzer iibersichtliche und verstdndliche
Rechtsgrundlagen in die Hand zu geben. Fiir die vorliegende
Neufassung ist Anregungen von Fachinstanzen, Vorstdssen
im Parlament sowie dem Bericht der Kommission fiir Fra-
gen der militdrischen Erziehung und Ausbildung in der Ar-
mee (Oswald-Bericht) so gut wie moglich Rechnung getra-
gen worden.

In materieller Hinsicht war man bestrebt, Rechtsgleich-
heit zu schaffen, die Beforderungsbedingungen weitgehend
zu vereinheitlichen und zu harmonisieren sowie das Qualifi-
kationswesen zu straffen. Nach der alten Verordnung gab es
zum Beispiel 75 verschiedene Arten der Beforderung zum
Hauptmann, nach der neuen noch 35!

Schon in der Gliederung unterscheidet sich die neue Ver-
ordnung vorteilhaft von der alten: In einem Textteil sind die
rechtlichen Grundlagen umschrieben, in den Anhéngen 1
bis 12 die einzelnen Bedingungen fiir alle Grade iibersicht-
lich dargestellt.

Unter dem Kapitel «Geltungsbereiche und Begriffe» wird
ausdriicklich erwdhnt, dass die neue Verordnung auch im
aktiven Dienst giiltig ist, solange der Bundesrat nichts an-
deres bestimmt.

2 Qualifikationswesen

Das zweite Kapitel behandelt das Qualifikationswesen
und bestimmt neu, dass die Qualifikation Aussagen iiber
Personlichkeit und Fihigkeiten enthalten muss. Im Gegen-
satz zu den bisherigen Vorschriften werden auch héhere Un-
teroffiziere mit Worten qualifiziert (wie Offiziere und Offi-
ziersschiiler).

Um den administrativen Aufwand zu reduzieren, wird
nur noch fiir insgesamt 11 zusammenhéngende oder zusam-

mengezihlte Diensttage im Jahr qualifiziert (bisher sechs
Tage). Ausgenommen sind Offiziere von Kommandostdben
und deren Stabseinheiten bis und mit Oberst sowie Offiziere
in Diensten mit Truppen von mindestens sechs besoldeten
Tagen.

Eine Qualifikation, die einmal erteilt und genehmigt ist,
kann nicht mehr abgeindert werden, es sei denn durch einen
Entscheid iiber eine Klage nach Dienstreglement.

Ganz im Sinne des Dienstreglements wird die Qualifika-
tion einem weiteren Kreis von Armeeangehorigen mitgeteilt
als bisher iiblich war. Gefreiten, Korporalen und Wachtmei-
stern wird sie miindlich oder schriftlich, h6heren Unteroffi-
zieren und Offizieren wird sie in der Regel miindlich mitge-
teilt, in jedem Fall aber schriftlich abgegeben.

3 Weiterausbildung und Beforderung

Ein drittes Kapitel befasst sich mit dem Vorschlag zur
Weiterausbildung und bringt als wesentliches Novum die
Vorschrift, dass ein Vorschlag zur Weiterausbildung nur er-
teilt wird, wenn Bedarf und Eignung ausgewiesen sind. Fiir
den Bedarf sind die Sollbestandestabellen wegleitend. Der
Ausbildungschef erldsst Weisungen iiber die Gestaltung der
Qualifikation und iiber die Vorschldge zur Weiterausbil-
dung.

Analog findet sich diese Vorschrift auch unter dem Kapi-
tel Beforderung, die nur vorgenommen werden darf, wenn
Bedarf und Eignung ausgewiesen sind. In Abweichung zu
den fritheren Bestimmungen wird eine Beférderung aufge-
schoben, wenn der Anwiérter in Strafuntersuchung steht.
Lautet nachtréglich das Urteil auf Freispruch, Busse oder
Haft, wird die Beférderung riickwirkend auf den vorgesehe-
nen Zeitpunkt vorgenommen.

Wihrend bisher nur Offiziere eine Beforderungsurkunde
erhielten, wird nun eine solche an alle Angehorigen der
Armee abgegeben, also auch an Gefreite, Korporale,
Wachtmeister und hohere Unteroffiziere. Damit ist einer
Anregung des Schweizerischen Unteroffiziersverbandes ent-
sprochen worden.

Sodann werden die Bedingungen fiir die Weiterausbil-
dung und Befoérderung im einzelnen behandelt, wobei ein
Abschnitt den Gefreiten und Unteroffizieren gewidmet ist
und die rechtliche Grundlage fiir die Anhénge 1 bis 6 bildet.

Ein weiterer Abschnitt behandelt die besonderen Bedin-
gungen fiir die Beforderung von Offizieren; sie bilden die
rechtliche Grundlage fiir die Anhénge 7 bis 12, wo in Tabel-
lenform die Bedingungen fiir jeden Fall einer Beférderung
aufgefiihrt sind. Nach der neuen Verordnung hat ein Ober-
leutnant, der als Kommandant einer Einheit vorgesehen ist
und eine Rekrutenschule als Einheitskommandant zu beste-
hen hat, 13 Tage Dienst in einer Unteroffiziersschule zu lei-
sten (bisher waren es 6 Tage).

Die bisher giiltigen Beforderungssperren im Armeestab,
bei der Mobilmachung, beim Territorialdienst und fiir
Kommandanten von Formationen der Landwehr, des Land-
sturms und der Hilfsdienste erfahren eine Lockerung, in-
dem Offiziere im Rahmen der genannten Bereiche der
Armee weiterbefordert werden kénnen.

Richtlinien in bezug auf die Dauer der Fiihrung eines
Kommandos oder der Ausiibung einer Funktion (siehe Ta-
belle 1) gibt Artikel 82. Eine neue Regelung drédngte sich
diesbeziiglich auf, weil eine Vielzahl von Offizieren zur Wei-
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Grad/Funktion Anzahl Jahre
Regel minde- hoch-
stens  stens
Hauptmann
Kommandant einer Auszugsformation 6 5 8

Kommandant einer Formation Auszug/ 8 6 10
Landwehr und Kommandanten mit

Beférderung nach Anhang 9 Ziffer 5

einer Formation Landwehr

Kommandant einer Formation Auszug/ 10 8 12
Landwehr / Landsturm und Komman-

danten mit Beférderung nach Anhang 9

Ziffer 5 einer Formation Land-

wehr/ Landsturm oder Landsturm

Fiithrungsgehilfen 8 6 10
Major

Kommandant einer Auszugsformation 4 3
Kommandant einer andern Formation 6 9
Fiithrungsgehilfen 6 o
Oberstleutnant

Fiihrungsgehilfen 5 4 7
Oberst ;

Kommandant einer Auszugsformation 4 3 6
Kommandant einer andern Formation

Fiithrungsgehilfen 5 4 T

nen in jedem Fall (bisher nach Méglichkeit) anzuhore
sind. Dem betroffenen Offizier werden Neueinteilunge
und Versetzungen auf dem Dienstweg durch den unmittel
baren Vorgesetzten zur Kenntnis gebracht, sobald die Muta:
tion vorgeschlagen ist.

Die Anhénge 1 bis 6 behandeln die Einzelheiten fiir di
Beforderung von Soldaten bis zum héheren Unteroffizier
fir deren Besprechung der Raum hier mangelt. Die einzel
nen Beférderungsbedingungen fiir Offiziere sind in den An
héngen 7 bis 12 dargestellt.

Die in den Anhéngen 8 bis 12 verlangten Gradjahre sin
Minimalanforderungen (siehe als Beispiel Tabelle 2). Es be
steht kein Anspruch auf Beférderung.

Jahre Jahre
bisher neu

Trp Gat/ Dienstzweig /
Funktion

A Stab, ohne SDA
A Stab, SDA

Eisb Of

F1 BM Fo

Kdt Ter San Det
Vsg Trp, Qm

Ter D, ohne WD
Ter D, WD, Warn Of
Mun D, Fo

ACSD

Kdt Fo Lw, Lst, HD
Adj

Nof

(i

WWWWNNNWWNNDWWW

— e | ]

Tab. 1: Dauer der Fiihrung eines Kommandos oder Ausiibung
einer Funktion.

terausbildung gemeldet wurde, was zu einer Uberlastung der
Zentralschulen fiihrte und eine unerwiinscht iibermassige
Rotation auf den Kommandostellen nach sich zog. - Durch
die neue Verordnung soll das Wehrpflichtalter der Offiziere
besser ausgeniitzt werden.

In einem vierten Abschnitt wird das Verfahren zur Eintei-
lung und Versetzung behandelt. Erwdhnenswert ist, dass
kiinftig die kantonalen Militdrbeh6rden bei Neueinteilun-
gen von kantonalen Offizieren zu eidgendssischen Truppen
und von eidgendssischen Offizieren in kantonale Formatio-

Jahre Jahre
bisher neu

Mindestalter
32 Jahre

X

Trp Gat/Dienstzweig /
Funktion

A Stab, ohne SDA
A Stab, SDA

Eisb Of

F1 BM Fo

Kdt Ter San Det

Vet Trp

Vsg Trp, Qm

Ter D, ohne WD
Ter D, WD, Warn Of
Mun D, Fo

FP D, FP Of

ACSD

Kdt Fo Lw, Lst, HD
Adj

Nof

Durchschnitt
je Funktion

X
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Tab. 2: Neu vorgeschriebene Gradjahre fiir die Beforderung zum
Hauptmann.

Tab. 3: Vorgeschriebene Kurse im Truppenverband als Oberleu
nant zur Beforderung zum Hauptmann.

Trp Gat/Dienstzweig/ Tage bisher Tage neu
Funktion
A Stab, SDA 20 Spez D 27 Spez D
Inf, Kdt Stabskp 20Spez D, 62 RS 118 RS
MLT, Uem Of 48 in RS oder andern 27 RS
Schulen und Kursen
Art, Chef Schiesskdt 27in RS 27 Spez D
Uem Of, Chef Vsg 20in RS 27 Spez D
Flwaf, F1Si Of 13 Spez D, 41 in RS 55 Spez D
Flpl, Tech Of, LAOf 48 SpezD 41 SpezD
Flpl, Fot Of, Uem Of 20 SpezD 27 Spez D
Fl Uem, Uem Of 55SpezD 27 Spez D
Fl Trp, ALaw D - 27 Spez D
G Trp, Uem Of - 27 Spez D
Uem Trp, Of EKF 20 Spez D 27 Spez D
Uem Ristl Of, Of 41 Spez D 27 Spez D
EDV, Chi Of,
Krypt Of, Ssp Of
Uem Ftg und Ftf Of 48 Spez D 27 Spez D
ohneKdtai, TT Betr Gr
San Trp, Hosp Of 34 Spez D 27 Spez D
Uem Of in Stdben,
Trp Korper Lw/ Lst i
Ter D, WD, Kdt 28 Spez D 20 Einf K |
als Kdt ,
Ter D, Chef WSS 34 Spez D 20in Einf K
HP 20 Spez D 27 Spez D
ACSD 48 Spez D 55 Spez D
Adj 20in RS 27in RS
oder Spez D oder Spez D
Nof 20in RS 27in RS
oder Spez D oder Spez D
Chef Kur D - 27 Spez D

Tab. 4: Praktischer Dienst fiir die Beforderung zum Hauptmann.
Die Anderungen gegeniiber dem geltenden Recht betreffen das Be-
stehen von praktischem Dienst (Dienst in Schulen und Kursen so-
wie Spezialdienst).
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ahre als Leutnant einheitlich auf 5 (ausnahmsweise 3 Jahre)
festgelegt. Das Minimum von 2 Gradjahren als Oberleut-
nant wird grundsétzlich nur jenen Offizieren zugestanden,
die als Beforderungsdienst eine ganze Rekrutenschule zu be-
stehen haben.

I| Fiir die Beférderung zum Oberleutnant werden die Grad-

Bei den Beforderungen fiir Offiziere vom Hauptmann an
aufwiirts fallen einige grundsitzliche Neuerungen ins Ge-
wicht. Einmal geht es um die Vereinheitlichung der Beforde-
rungsbedingungen und dariiber hinaus noch um die Verjiin-
gung der Kader. Das bedingt, dass in einigen Féllen die Her-
absetzung der Gradjahre durch Dienste in Kursen im Trup-
penverband sowie durch Festsetzung eines Mindestalters
ausgeglichen wird.

Fiir einige Truppengattungen und Funktionen setzt eine
Beférderung mehr praktische Dienstleistungen (Dienst in
Schulen und Kursen, Spezialdienst) voraus. Anderseits ver-
langen gewisse Funktionen wiederum neu das Bestehen
einer Zentralschule, wie aus Tabellen 3 und 4 hervorgeht.

Fiir die Beforderung zum Major werden generell 8 Grad-
jahre als Hauptmann verlangt. In gewissen Truppengattun-
gen und Stdben wird die Herabsetzung der Gradjahre durch
die Festsetzung eines Mindestalters (40 Jahre) oder durch
Leistung von (mehr) Kursen im Truppenverband kompen-
siert. Zudem muss fiir gewisse technische Funktionen neu
die Zentralschule II fiir die Ernennung zum Major bestan-
den werden.

Praktischer Dienst (Spezialdienst) fiir die Beférderung
zum Major muss geméss Tabelle 5 geleistet werden, wobei
die Vereinheitlichung gegeniiber dem bisherigen Recht auf-
fallt.

Die Beforderung zum Oberstleutnant verlangt grundsitz-
lich 6 Gradjahre als Major. Fiir einige Truppengattungen
und Funktionen bringt das eine massive Herabsetzung mit
sich, die zum Teil neu durch Kurse im Truppenverband
kompensiert werden (Tabelle 6). Praktischer Dienst (Spe-
zialdienst) fiir die Beférderung zum Oberstleutnant soll nur
noch in Ausnahmefillen verlangt werden.

Fiir die Beforderung zum Obersten werden grundsétzlich
fir Kommandanten und Generalstabsoffiziere zwei Jahre

Trp Gat/ Dienstzweig / Funktion bisher

A Stab, ohne SDA -
A Stab, SDA -
Stab Mob Pl -
Eisb Of -
G Trp, G Chef Kampf Br 4
FWK -
Ter D, ohne WD =
Ter D, WD -
Mun D, Fo -
FPD -
Kdt A Lab ACSD -

neu

WA A WWERWWWEW

Tab. 6: Anzahl Kurse im Truppenverband als Major zur Beforde-
rung zum Oberstleutnant.

Trp Gat/ Dienstzweig / Funktion alt

A Stab, ohne SDA -
A Stab, El Ing Of -
A Stab, SDA -
Kdt Mob Pl

Eisb Of

Flwaf, ohne Kdt
Flpl, ohne Kdt

Flab Trp, ohne Kdt
FWK

San Trp, Kdt

Ter D, ohne WD Kdt
Ter D Chef

Ter D, WD

Mun D, Mun Of

HP

FPD

TID

neu

R S B P |
B RO = DD = RO R RN = e B N

Wl N

Tab. 7: Anzahl Kurse im Truppenverband als Oberstleutnant zur
Beforderung zum Oberst.

und fiir Fithrungsgehilfen vier Jahre als Oberstleutnant ver-
langt. Dazu kommen bei 2 Gradjahren ein Kurs im Trup-
penverband und bei vier Gradjahren 2 Kurse im Truppen-
verband als Oberstleutnant. Gegeniiber dem alten Recht er-
geben sich dabei Anderungen gemdss Tabelle 7. Spezial-
dienst soll nur noch in Ausnahmefillen verlangt werden.
Solcher ist nach neuem Recht nicht vorgesehen.

Trp Gat/Dienstzweig / Tage  Tage Die generellen Ubergangsbestimmungen bleiben beste-
Funktion bisher  neu hen; sie werden erweitert auf Fille, wo Formationen neu aus
A Stab, K El Ing Of 20 £ anderen Heeresklassen zusammengesetzt werden. Beson-
A Stab, SDA 40 20 dere Ubergangsbestimmungen wurden geschaffen fiir Offi-
Eisb Of - 20 ziere, die nach altem Recht mit einer Beforderungssperre be-
Art, Uem Of 13 20 legt waren; sie sollen nach neuem Recht beférdert werden.
ggtlgl” — 5 %8 Jene Offiziere, die vor dem 1. Juli 1979 in den Armeestab
by eingeteilt worden sind, haben die Zentralschule oder den
gem Trp, ohne Ftg und FeE D, Of EKE 27 20 Dienst von gleicher Dauer in der Verwaltungseinheit nicht
em Trp, Ftg und Ftf D, ohne Kdt
aiTT Betr Gr 48 20 mehr zu bestehen.
Ter D, WD, Kdt Warn Of - 20
Ee; B Few OO 34 gg 4 Schlussbemerkung
TID 27 20 X 3 % 2
ACSD Of im Stab Spit Rgt, A 20 Die neue Verordnung, die auf den 1.Juli 1982 in Kraft
Ter Spit Rgt und Ter Kr sowie Chef tritt, ist das Ergebnis einer intensiven Kommissionsarbeit
Fach Gr A Lab und stellt einen ausgewogenen Kompromiss zwischen wei-
Adj 27 20 tergehenden Postulaten und konservativeren Standpunkten
~ Nof 27 20 dar. Erstere strebten eine stdrkere Verjiingung der Kader
Of Vélkerrecht 27 20 an, letztere legten mehr Gewicht auf griindliche Ausbildung
Sport Of 33 20 und Erfahrung. Spektakuldre Verkiirzungen der Gradjahre
Durchschnitt je Funktion und Mann 16 19 kann unser Milizsystem aus qualitativen Griinden und we-
gen der beruflichen Ausbildung und Tatigkeit der Offiziere
Tab. 5: Praktischer Dienst zur Beférderung zum Major. kaum ertragen. n
ASMZ Nr. 3/1982 119



	Beförderungen und Mutationen

